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Weitere Kriterien der Erfolgszurechnung 

 

• was ohne die Handlung des T mit dem Rechtsgut des O pas-
siert wäre (Schaffung/Erhöhung des Risikos, nicht Verminde-
rung, aa) 

• ob die Schaffung/Erhöhung des Risikos rechtlich missbilligt ist 
(bb) 

• ob sich in dem Erfolg gerade dasjenige Risiko verwirklicht hat, 
wegen dem die entsprechende Gefahrschaffung verboten ist 
(cc) 


